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e) die Abgabe des Sturmgewehrs an Wehrmänner anderer Truppengattungen und Dienstzweige
kommt nicht in Betracht, bevor die Umbewaffnung der Auszugsformationen der Infanterie
und der leichten Truppen abgeschlossen ist.

Während die Ausbildung am Sturmgewehr in den Schulen und Kursen der Armee laufend er-
folgen kann, sind für die Umschulung der Formationen der Feldarmee besondere Massnahmen
nötig. Damit die betreffenden Einheiten von der Umschulung voll erfasst werden, müssen sie

mit vollen Beständen zum Umsehulungs-Wiederholungskurs einrücken, was dadurch erreicht
wird, dass sämtliche Angehörige einer Einheit, die ihre Wiederholungskurspflicht noch nicht
ganz erfüllt haben, zu dem Dienst einberufen werden; dadurch wird nicht eine zusätzliche Dienst-
leistung notwendig, sondern höchstens eine Vorverschiebung. Für die gründliche Vorbereitung der
Kader auf den Umschulungsdienst sind verlängerte Kadervorkurse vorgesehen: die Offiziere be-
stehen einen zusätzlichen viertägigen Einführungskurs, dessen Anordnung in die Kompetenz des

Bundesrates fällt, während für die Unteroffiziere ein zusätzlicher Einführungskurs von zwei Tagen
geplant ist, wofür die Zustimmung der eidgenössischen Räte eingeholt werden muss. Kurz

Vor einigen Monaten stand ein älterer Fourier vor Divisionsgericht unter der Anklage der wieder-
holten Veruntreuung. Dieser Fourier hatte folgende strafbare Handlungen begangen: aus dem
Sparheft einer Kantonalbank, welches Geld der Truppenkasse enthielt, hob er einen Betrag von
über Fr. 150.— ab. Diese Summe, sowie den bei ihm verwahrten Barbestand der Truppenkasse
von über Fr. 300.—, insgesamt also nahezu Fr. 500.—, verwendete er für sich. Elf Monate später
zahlte er den ganzen Betrag zurück. Doch entnahm er ein Jahr später demselben Sparheft wiederum
Fr. 500.— und aus einem zweiten Sparheft, welches das Geld der Hilfskasse enthielt, weitere
Fr. 300.—. Auch diese Gelder verwendete er für sich; erst ein Jahr später erstattete er sie zurück.
Gestützt auf diesen Tatbestand wurde dieser Rechnungsführer dem Divisionsgericht in Anwendung
einer ganzen Reihe von Bestimmungen des Militärstrafgesetzes zur Bestrafung überwiesen. Der
Angeklagte war geständig, sowohl bei der Untersuchung als auch in der Verhandlung vor dem
Gericht.

Ein älterer Fourier vor Divisionsgericht
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